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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 1250/2023 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 3 Siegen, 30.01.2023 
Bereich: Feuerschutz und Rettungsdienst 
Bearbeitet von: Frau Lütz, Herr Ebertz 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Ausschuss für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung 13.02.2023 

Haupt- und Finanzausschuss 15.02.2023 

Rat 22.02.2023 

Kurzbezeichnung: 
 
1. Änderungssatzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für Einsätze und 
Leistungen der Feuerwehr der Universitätsstadt Siegen 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt die als Anlage I beigefügte „1. Satzung zur 
Änderung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für Einsätze und 
Leistungen der Feuerwehr der Universitätsstadt Siegen vom 30.11.2016“ mit Wirkung zum 
01.03.2023. 
 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Änderung: 
Kostentarif, Abschnitt 2 – Entgelte, III Pauschalsätze Nr. 2 
 
Gemäß § 27 Abs. 1 BHKG entscheidet die Gemeinde darüber, ob bei Veranstaltungen, bei 
denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl 
von Personen gefährdet sind, ob eine Brandsicherheitswache erforderlich ist.  
Sofern der Veranstalter/ die Veranstalterin in der Lage ist, die Brandsicherheitswache selbst 
zu stellen, hat die Gemeinde ihm/ ihr diese Aufgabe zu übertragen. Andernfalls stellt die 
Gemeinde die Brandsicherheitswachen.  
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Nach § 52 Abs. 5 BHKG NRW können die Gemeinden für die Gestellung von Brandsicher-
heitswachen Entgelte erheben. Die Stadt Siegen erhebt aktuell gemäß der Satzung über die 
Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für Einsätze und Leistungen der Feuerwehr der 
Universitätsstadt Siegen vom 30.11.2016 einen Pauschalsatz von 25 € pro Stunde je Feuer-
wehrmann/-frau. 
 
Die Brandsicherheitswachen werden innerhalb der Stadt Siegen von Mitgliedern der freiwil-
ligen Feuerwehr und durch hauptamtliche Kräfte der Feuerwehr Siegen durchgeführt.   
Für die Durchführung der BSW seitens der Stadt Siegen werden die wachhabenden Feuer-
wehrmänner/-frauen mit bisher 12 € je Stunde entlohnt.  
 
Wie in jedem ehrenamtlichen Bereich ist es auch bei den Brandsicherheitswachen immer 
schwieriger, Mitglieder der Feuerwehr zu finden, die diese Dienste übernehmen. 
Erschwert wird die Akquirierung der Mitglieder dadurch, dass die Veranstaltungen meist 
abends und an den Wochenenden stattfinden.  
 
Um mehr Anreiz zu schaffen und somit die Gestellung der Brandsicherheitswachen gewähr-
leisten zu können, wird der Stundensatz von 12 € auf 19 € erhöht.  
 
Eine Erhöhung des Stundensatzes ist bereits seit 2005 nicht erfolgt.  
 
Der Stundensatz wird auf 19 € erhöht, da dies der maximale Betrag ist, den der Arbeitgeber 
aus einer kurzfristigen Beschäftigung pauschal versteuern kann.  
 
Durch die Erhöhung des Stundensatzes muss der Pauschalsatz für die Gestellung von Brand-
sicherheitswachen angepasst werden.  
Bisher wurden dem Veranstalter/ der Veranstalterin für die Gestellung einer Brandsicher-
heitswache gemäß § 3 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten 
für Einsätze und Leistungen der Feuerwehr der Universitätsstadt Siegen 25 € je Feuerwehr-
mann/- frau pro Stunden in Rechnung gestellt. 
 
Durch die Erhöhung des Stundensatzes um 58 % von 12 € auf 19 €, wird die Pauschale für die 
Gestellung von Brandsicherheitswachen ebenfalls um 58 % von 25 € auf 39 € angehoben. 
In der Pauschale sind allgemeine Verwaltungskosten und anteilige Kosten für die Erstellung 
der Abrechnungen und Rechnungen enthalten. 
 
Finanzielle Auswirkungen hat die Erhöhung des Stundesatzes nicht. Der gezahlte Lohn, der 
den Feuerwehrleuten ausgezahlt wird und die damit verbundene Verwaltungsleistung wer-
den durch die Erhöhung der Pauschale ausgeglichen.  
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Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
 

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
In Vertretung 
 
gez. 
 
Wolfgang Cavelius 
I Beigeordneter und Stadtkämmerer 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Anlage(n): 
1. Microsoft Word - 1. Änderungssatzung Kostenersatz und Entgelte FW.docx   
2. Microsoft Word - Synopse Satzung ALT + NEU.docx   

https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZaOQpa1GTBeBRGIljqd3hNwZdqS442N8Iz8u3NZpKoU4/Microsoft-Word---1.-%C3%84nderungssatzung-Kostenersatz-und-Entgelte-FW.docx.pdf
https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZeNICbT0LZJ09_-03P0gZj1CxkTeKEyl_1V_biJ8lcZF/Microsoft-Word---Synopse-Satzung-ALT-%2b-NEU.docx.pdf



